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Verordnung
über das Erfassen, Abliefern und Aufarbeiten von 

Motoren- und Industrie-Altölen.
Vom 7. Januar 1954

Um sämtliche Motoren- und Industrie-Altöle der Re
generierung zuzuführen, wird folgendes verordnet: §

§ 1
(1) Für Motoren- und Industrie-Altöle besteht Ab

lieferungspflicht
(2) Motoren- und Industrie-Altöle im Sinne dieser Ver

ordnung sind mineralische und synthetische Altöle, die 
infolge ihres durch den bisherigen Gebrauch bedingten 
Zustandes nicht mehr bestimmungsgemäß verwendet 
werden können; ausgenommen davon sind öle der 
Braunkohlenteerverarbeitung.

§ 2
Motoren- und Industrie-Altöle sind zum Zweck der 

Ablieferung bei den Anfallstellen getrennt nach Sorten 
zu sammeln und vor weiteren Verschmutzungen zu 
schützen.

§ 3
Das Aufarbeiten von Motoren- und Industrie-Altölen 

im eigenen Betrieb für den eigenen Bedarf ist unter
sagt, soweit nicht Ausnahmen ausdrücklich zugelassen 
werden.

§ 4
(1) Das gewerbsmäßige Aufarbeiten von Motoren- 

und Industrie-Altölen ist nur nach Zulassung durch das 
Ministerium für Schwerindustrie erlaubt.

(2) Bisher erteilte Zulassungen zum gewerbsmäßigen 
Aufarbeiten von Motoren- und Industrie-Altölen wer
den mit Inkrafttreten dieser Verordnung unwirksam.

(3) Anträge auf Zulassung zum gewerbsmäßigen Auf
arbeiten von Motoren- und Industrie-Altölen sind 
schriftlich beim Ministerium für Schwerindustrie zu stel

len. Betriebe, die eine Neuzulassung nicht binnen drei 
Wochen nach Inkrafttreten dieser \ Verordnung 
beantragen, haben das gewerbsmäßige Aufarbeiten von 
Motoren- und Industrie-Altölen einzustellen.

§ 5
Durchführungsbestimmungen zu dieser Verordnung 

erläßt der Minister für Schwerindustrie.

§ 6
(1) Diese Verordnung tritt mit ihrer Verkündung in 

Kraft.
(2) Gleichzeitig treten die landesrechtlichen Bestim

mungen über das Erfassen von Motoren- und Industrie- 
Altölen außer Kraft

Berlin, den 7. Januar 1954
Die Regierung 

der Deutschen Demokratischen Republik
Ministerium

Der Ministerpräsident für Schwerindustrie 
G r o t e w o h l  S e l b m a n n

Minister

Erste Durchführungsbestimmung 
zur Verordnung über das Erfassen, Abliefern und
Aufarbeiten von Motoren- und Industrie-Altölen.

Vom 7. Januar 1954
Gemäß § 5 der Verordnung vom 7. Januar 1954 über 

das Erfassen, Abliefern und Aufarbeiten von Motoren- 
und Industrie-Altölen (GBl. S. 41) wird zu deren Durch
führung folgendes bestimmt:

§ 1
(1) Für das Erfassen von Motoren- und Industrie- 

Altölen sowie deren Zuführen an die Regenerierwerke 
ist die Zentrale Altölerfassung, Berlin N 4, Brunnen-


